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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2577/2003 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  ESi 
Fachbereich    
Bearbeitet von:  Herrn Vetter 

Datum 
24.03.2003 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Werksausschuss 11.04.2003 

Rat 30.04.2003 

Betreff: 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung für die Abwasserbeseitigung des 
Stadtteiles Netphen-Dreis-Tiefenbach in Siegen-Weidenau 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Werksausschuss empfiehlt, der Rat beschließt, der Auflösung des Zweckver-
bandes „Klärwerk Hüttental-Netphen“ zuzustimmen und zeitgleich ab 01.01.2004 ei-
ne öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Mitbenutzung der Kläranlage und des 
Kanals entsprechend den Anlagen I und II abzuschließen. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Das Gemeindeprüfungsamt bei der Bezirksregierung Arnsberg (jetzt Gemeindeprü-
fungsanstalt NWR, Heinrichstraße 1, 44623 Herne) hat festgestellt, dass der Zweck-
verband Klärwerk Hüttental-Netphen über zu wenig Eigenkapital verfügt. 
Zur Vermeidung eines Nachschusses in Millionenhöhe haben sich die Verwaltungen 
der Verbandsmitglieder auf die Auflösung des Verbandes verständigt. Hierüber ist in 
der Sitzung des Rechnungsprüfungsauschusses am 27.02.2003 berichtet worden. 
Bei Ausscheiden der Stadt Netphen aus dem Zweckverband zum 31.12.2003 ist 
durch die Stadt Siegen lt. Satzung eine Abfindung in Höhe von 82.796,94 € (s. Anla-
ge 2) zu leisten. Nachteile durch die Auflösung entstehen für beide Verbandsmitglie-
der nicht. Die Rechte und Pflichten, bisher in der Satzung geregelt, haben Eingang in 
die öffentlich-rechtliche Vereinbarung gefunden, die zum 01.01.2004 wirksam wer-
den soll. 
 
Die neun Mitarbeiter des Zweckverbandes werden nach einzuholender Zustimmung 
des Personalrates in den ESi übernommen. An den einzelnen Arbeitsverträgen än-
dert sich inhaltlich nichts. Das Direktionsrecht lässt es derzeit schon zu, dass Ar-
beitseinsatz der Mitarbeiter bei Bedarf auf den drei Anlagen in Siegen-Dreisbach, 
Weidenau und Büdenholz möglich ist. Zusätzliche Belastungen entstehen durch die 
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Organisationsänderung für die Verwaltung nicht, weil schon bisher die Geschäftsbe-
sorgung in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht vom ESi wahrgenommen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harms 
Werkleiter 
 
 
Anlagen: 2  




